
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1936/9/25 4Os686/36,
10Os49/71

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1936

Norm

StPO §277

Rechtssatz

Der Zeuge, der eine von ihm in der Hauptverhandlung abgelegte falsche Zeugenaussage bei der vom Vorsitzenden

gemäß dem § 277 StPO verfügten Aufnahme eines Protokolles widerruft, ist straffrei.

Entscheidungstexte

4 Os 686/36

Entscheidungstext OGH 25.09.1936 4 Os 686/36

Veröff: SSt XVI/79

10 Os 49/71

Entscheidungstext OGH 08.06.1971 10 Os 49/71

Veröff: SSt 42/21
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